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Deutscher Sachverständigentag 2018: Richard Kille zum Thema Wartungsfugen

Warten oder warten?
Immer wieder kommt es auf der Baustelle zu Diskussionen, ob Wartungsfugen im Rah-
men der Gewährleistungspflicht kostenfrei oder gegen Entgelt zu sanieren sind. Warum 
es sinnvoll ist, einen Wartungsvertrag aufzusetzen, der die Verantwortlichkeiten regelt.

O
bwohl sich der Vortrag von Richard 

Kille zum Thema „Wartungsfugen 

– Warten oder warten?“ beim 

Deutschen Sachverständigentag für Par-

kett, Fußbodentechnik und Unterböden 

2018, der Anfang Juni in Köln stattfand, 

rund um Wartungsfugen drehte, so findet 

der Begriff doch nur selten Niederschlag in 

den technischen Unterlagen und Leis-

tungsverzeichnissen für Bodenbeläge. 

„Eher noch steht die Begriffsdefinition ‚dau-

erelastische Verfugung‘ im Vordergrund“, 

sagt Kille. Die Bezeichnung „dauerelastisch“ 

suggeriere zwar dem bautechnischen Lai-

en, dass es sich um einen dauerhaft haltba-

ren, elastischen Fugenverschluss handelt, 

der mindestens über die fünfjährige Ge-

währleistungsfrist hält. Doch wie sieht die 

Realität aus? Ist der Bodenleger wirklich für 

die Einhaltung der Haltbarkeit verantwort-

lich? Eine Antwort dazu liefert das Merkblatt 

Nr. 15 des Industrieverbandes Dichtstoffe 

(IDV). Dort heißt es, dass eine Wartung und/

oder regelmäßige Überwachung einer Ab-

dichtung bei fachgerechter Verarbeitung 

und Einhaltung der Qualitätsanforderungen 

der Hersteller hinsichtlich der chemischen 

oder physikalischen Belastungen im Regel-

fall nicht für erforderlich erachtet wird. „Für 

‚normale‘ dauerelastische Fugen bestehen 

also keine rechtlichen Besonderheiten“, er-

klärt Kille. Nichtsdestotrotz kommt es auf 

Baustellen immer wieder zu Auseinander-

setzungen, in welcher der Auftraggeber zu-

meist innerhalb der Gewährleistungsfristen 

die Sanierung der defekten Fugen zu Lasten 

des Auftragnehmers fordert, während die-

ser den Begriff „Wartungsfuge“ erwähnt, um 

darauf hinzuweisen, dass Ansprüche aus 

der Gewährleistung ihn nicht betreffen.

Das führt zur grundsätzlichen Diskussi-

on um die Bezeichnung „Wartungsfuge“, 

die in der DIN 52460 „Fugen- und Glasab-

dichtungen – Begriffe“ dann als solche be-

zeichnet wird, wenn sie starken Einflüssen 

ausgesetzt wird. In diesem Fall ist laut der 

Norm eine regelmäßige Überprüfung be-

ziehungsweise Erneuerung nötig, um Fol-

geschäden zu vermeiden. Die österreichi-

sche Norm für Wartungsfugen regelt das 

Thema anders, dort heißt es: „Elastische 

Verfugungen sind aufgrund ihrer stofflichen 

Eigenschaften als Wartungsfuge anzusehen 

und gelten daher nicht als Abdichtung. Ihre 

Funktion muss in regelmäßigen Abständen 

überprüft und das Material gegebenenfalls 

erneuert werden, um Folgeschäden zu ver-

meiden. Sie sind also wartungsbedürftig 

und haben Belastungsgrenzen.“ Mit exakten 

Beispielen, in denen es trotz Einsatzes ge-

eigneter Materialien und sorgfältiger Aus-

führung zu Überlastungen und Schädigun-

gen kam, werden dort mögliche Schadens

ursachen aufgeführt.

Laut Kille reicht jedoch die Definition der 

Wartungsfuge, wie sie in der DIN 52460 

festgehalten ist, aus, da dort eingeräumt 

wird, dass auch Dichtstoffe über eine be-

grenzte Belastbarkeit verfügen, die bei 

„normaler“ Nutzung nicht erreicht oder 

überschritten wird. „Damit liegt die War-

tungsfuge nicht in der Gewährleistung übli-

cher Verfugungsarbeiten“, hält Kille fest und 

folgert daraus, dass die Wartungsfuge be-

reits vor der Ausführung benannt und fest-

Bei Fugen geht es immer um die gleiche Frage: Darf der Auftraggeber auf 
einen Gewährleistungsanspruch pochen und innerhalb der vereinbarten 
Fristen eine Instandsetzung verlangen? � Bilder: IFR GmbH

Die Ursachen für Fugen sind unterschiedlich und müssen in jedem Fall in-
dividuell geklärt werden, zum Beispiel im Hinblick auf das Verschweißen 
von Nähten. 

Mustervertrag 
 für Wartungsfugen  online  herunterladen.
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In den Leistungsverzeichnissen für „Fliesenarbeiten“ wird das Leistungssoll des Einarbei-
tens des Fugendichtbandes unmissverständlich beschrieben. Damit dürfte ein solcher Feh-
ler eigentlich nicht mehr passieren.

gelegt werden muss. „Das muss schon im 

Angebot festgeschrieben sein, ein ‚Nach-

karten‘ ist im Schadensfall nicht möglich“, 

sagt er. Der Wartungsvertrag seinerseits 

muss, um rechtssicher zu sein, exakt und 

detailliert formuliert werden. Begrifflichkei-

ten wie Wartungsgegenstand, Wartungs-

leistung, Pflichten des Kunden, Laufzeit und 

Kündigung sollten aufgeführt werden. Ei-

nen Mustervertrag über die Wartung von 

Wartungsfugen können Sie online unter 

www.boden-wand-decke.de/wartungsfu-

gen kostenlos herunterladen.

Der aktuelle Kommentar zur DIN 18365 

spricht das Thema Wartungsfugen mit Hin-

weis auf Restverformungen von Estrich-

konstruktionen an und unterstützt den Auf-

tragnehmer. Dort heißt es nämlich, dass 

diese zum Zeitpunkt der Montage für den 

Bodenleger nicht erkennbar und nachträg-

liche Spaltbildungen oder Verformungen 

somit unvermeidbar sind. Bei den Fugen 

handelt es sich deshalb um Wartungsfugen, 

Nacharbeiten zählen zu den Wartungsar-

beiten, genau wie das thermische Ver-

schweißen beziehungsweise Verfugen 

elastischer Beläge, denn der Kommentar 

gesteht den Bodenbelägen unvermeidliche 

Dimensionsveränderungen trotz einwand-

freier Materialien und Verarbeitung zu. 

Tatsächlich läuft es in der Praxis laut Kille 

jedoch häufig so, dass mit Ankündigung ei-

nes Gewährleistungsmangels diese Text-

passage argumentativ dafür verwendet 

wird, um darzulegen, dass es sich bei ther-

misch verschweißten oder abgedichteten 

Nähten elastischer Bodenbeläge um Verfu-

gungen handelt, die nicht zwangsläufig 

dauerhaft dicht sind, als Wartungsfuge zu 

beobachten und gegebenenfalls im Rah-

men der Wartung nachzuarbeiten sind. Die 

Arbeiten werden dementsprechend nicht 

als Gewährleistungsmangel anerkannt. Da-

her sei zur Zeit nicht erkennbar, dass zum 

Beispiel bei verlegten/geklebten elastischen 

Bodenbelägen Veränderungen im Bereich 

der Fugen, die einerseits das optische Er-

scheinungsbild beeinträchtigen und ande-

rerseits den technischen Gebrauchsnutzen 

einschränken können, nicht der gleichen 

Gewährleistungsdauer ausgesetzt sind, wie 

die Leistung der Bodenbelagsarbeiten 

selbst. „Wartungsfugen zu definieren und 

zu vereinbaren – das sollte das Ziel sein“, 

beendet daher Kille seinen Vortrag.

� Walter Pitt


